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Unterschrift 

Einreicher: Gruppe Die Andere öffentlich 
 
 
Betreff: 
Fiktionsbescheinigungen der Ausländerbehörde  

 Erstellungsdatum 11.01.2010 

 Eingang 902:  

 weitergeleitet an  

 das Büro OBM:  

 Termin der  

 Beantwortung:  

   
 

Anlass des Auskunftsersuchens gem. § 29 Abs. 1 BbgK Verf.: 

 
Die Anfrage dient der Kontrolle der Verwaltung, insbesondere der Prüfung der Bearbeitungszeiten und 
der Gründe für den auffallenden Anstieg der Erteilung von Fiktionsbescheinigungen durch die 
Ausländerbehörde. 
 
In der Ausländerbehörde Potsdam wurden im Jahr 2009 scheinbar vermehrt Fiktionsbescheinigungen 
für MigrantInnen ausgestellt, über deren Antrag auf Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis noch nicht 
entschieden wurde. 
 
Wir fragen deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. In wie vielen Fällen wurde 2009 eine Fiktionsbescheinigung ausgestellt und wie lange war diese 
im Durchschnitt gültig? 

 
2. In wie vielen Fällen wurde im  Erteilungszeitraum einer Fiktionsbescheinigung noch nicht 

entschieden und die Fiktionsbescheinigung musste nochmals verlängert werden?  
 

3. Bei der Ausstellung einer Fiktionsbescheinigung erhebt die Ausländerbehörde eine Gebühr von 
20 €. Für die anschließend erteilte Aufenthaltserlaubnis wird  eine gesonderte Gebühr erhoben. 
Wie hoch waren die Einnahmen der Stadt Potsdam im Jahr 2009 durch die Erteilung von 
Fiktionsbescheinigungen?  

 
4. Werden die Kosten für die Fiktionsbescheinigung bei der späteren Erteilung bzw.  Verlängerung 

der Aufenthaltserlaubnis mit den dann erneut anfallenden Gebühren verrechnet? 
 

5. Wie ist es zu vertreten, dass die langen Bearbeitungszeiten der Ausländerbehörde, die offenbar 
durch interne Umstrukturierungen in der Ausländerbehörde verursacht sind und die dadurch zu 
gehäuften Erteilungen von Fiktionsbescheinigungen führen, zu erhöhten Kostenbelastungen bei 
den einzelnen ausländischen AntragstellerInnen führen? 

 





 

 
 
 
Anlage: 
Antwort der Verwaltung 
 


